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RS UVS Kärnten 1996/01/18 KUVS-
546/3/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1996

Rechtssatz

Eine Bewilligungsp-icht nach § 32 Abs 1 Wasserrechtsgesetz ist nur dann gegeben, wenn nach dem natürlichen Lauf

der Dinge mit nachteiligen Einwirkungen auf die Bescha6enheit der Gewässer zu rechnen ist, nicht aber schon dann,

wenn eine solche Einwirkung nicht unter allen Umständen ausgeschlossen werden kann. Eine solche nachteilige

Einwirkung auf die Bescha6enheit der Gewässer ist dann nicht anzunehmen, wenn im Beweisverfahren hervorkommt,

daß "aufgrund der vorherrschenden Trockenheit und der geologischen Verhältnisse eine Einwirkung auf Gewässer

nicht zu erwarten ist". (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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